
Vorlage der Stadt Speyer

© Stadtverwaltung Speyer, jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Zustimmung

Vorlagen-Nr.: 0596/2026
 
Abteilung: Entsorgungsbetriebe Speyer Bearbeiter/in: Wölle, Jürgen

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei Produkt: Abfall

Investitionskosten: nein ja Betrag:      

Drittmittel: nein ja Betrag:      

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja Betrag:      

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja Fundstelle:      

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus

Werkausschuss 15.01.2026 öffentlich empfehlende Beschlussfassung

Stadtrat 05.02.2026 öffentlich endgültige Beschlussfassung

 
Betreff: Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Speyer

 
 
Beschlussempfehlung:

Der Werkausschuss der EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS) empfiehlt dem Stadtrat die folgenden 

Satzungsänderungen zu beschließen:

 
Abfallgebührensatzung

Satzung vom xx.xx.2026 zur Änderung der Satzung der Stadt Speyer über die Erhebung von 

Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) vom 23.05.2003

 

Der Stadtrat der Stadt Speyer hat am xx.xx.2026 aufgrund des §24 der Gemeindeordnung (GemO) in 

der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153); letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) der §§1, 2, 3, 7, 8, 9, 13 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175); letzte berücksichtigte Änderung: 

zuletzt ge-ändert durch Gesetz vom 25.02.2025 (GVBl. S. 62) in Verbindung mit §5 Abs.2 des 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz-Rheinland-Pfalz (LKrWG) vom 22. November 2013 (GVBl. Nr.18 vom

29.11.2013 S.459), letzte berücksichtigte Änderung: durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 

(GVBl. S. 207) folgende Satzung beschlossen:

 

Artikel 1
 
§6 Gebühren bei der Anlieferung zu den Abfallentsorgungsanlagen ist unter Absatz 2 wie folgt zu 

ändern:
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(2) Die Gebühr für die Annahme von einem Altreifen beträgt pro Stück:
 
  Durchmesser ohne Felge mit Felge

a.) PKW-Reifen  8,50 € 8,50 €

b.) LKW-Reifen bis 100 cm 15,50 € 15,50 €

c.) LKW-Reifen bis 125 cm 19,50 € 19,50 €

d.) LKW-Reifen über 125 cm 23,00 € 23,00 €

 
 
 
Artikel 2
 
Diese Satzung tritt zum 01.03.2026 in Kraft.
 

 
Begründung:

Die Entsorgung u.a. von Altreifen zum 01.01.2026 wurde neu öffentlich ausgeschrieben. Aufgrund 

geänderter Entsorgungskosten für die EBS sind die Gebühren für die Annahme von Altreifen am 

Abfallwirtschaftshof Speyer entsprechend anzupassen.

Mit der vorliegenden Satzungsänderung ergeben sich folgende Gebührenänderungen:

 

  Durchmesser mit/ohne Felge Änderung

a.) PKW-Reifen  8,50 € +4,00 €

b.) LKW-Reifen bis 100 cm 15,50 € +9,40 €

c.) LKW-Reifen bis 125 cm 19,50 € +7,20 €

d.) LKW-Reifen über 125 cm 23,00 € -7,70 €

 

 




